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Römische Kaiserin , in Germanien , zu Gun¬
garn , Nöhcim , Ualmatim , Kroatien , Ma-
vonten , rc. Königinn ; Mrz - Gerzoginn zu Wester-
reich ; Gerzoginn zu Burgund , Wer - und Me»
der - Uchlesien , zu Braband , zu Mayland , zu
Weyer , zu Kärnten , zu Grain , zu Mantua,
zu Varma , und Wacema , zu Kimburg , zu
Kuzendurg , zu Geldern , zu Mürtrmberg ; Marg-
grafinn des Geil. Rom. Reichs , zu Mahren,
zu Burgau , zu Wer - und Meder - Wausnitz;
Mrftinn zu Uchwabm , und Wiebenbürgen ; ge¬
fürstete Gräfinn zu Gabsbürg , zu Wandern,
zu Uyrol , zu Mrt , zu Nyburg , zu Gdrz,
zu Gradisca , und zu Mrtois ; Wandgräfinnin
Maß ; Grafinn zu Damur ; Hrau auf der Kin¬
dischen March , zu Kortenau , zu Zalins , und
zu Mecheln ; Gerzoginn zu Wothringen , und
Barr ; Groß - Gerzoginn zu Uoscana rc. rc.

E ^ utbieten allen und jeden Unsren nachgesetztett Geist - und Weltli-
chen Obrigkeiten , auch anderen . Unfern treugehorsamsten Stan-
den , und Unterthanen , besonders aber all - und jeden in dieser

Unser Kaiser ! . Köntgl- U.süäenr - Stadt Wien , und in derselben Burg-
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ftied befindlichen Grund - Obrigkeiten sowohl, als auch denen sammentli-
chen Landesfürstlichen Stadt - und Märkten dieses Erzherzogthums Oester¬
reich unter der Enns , in wie weit diese ein cigcnthümltches Grundbuch be¬
sitzen , folgsam die Grundherrlichkcit ausüben , Unsre Kaisers Königs und
Landessürstliche Gnade , und alles Gutes, und geben euch hicmit zu ver¬
nehmen ; Wasmaffcn , gleichwie Wir bereits unterm24«« ldlovsmdris
des 1758«" Jahrs nach dem Beyspielc anderer Unsrer Kaisers Königs
Döheimisch - und Österreichischen Erblanden , auch allhier eine Land-Ta¬
fel , jedoch nur , so viel die im Landhausc innliegende Herrschaften , Gü¬
ter , und Gülten , auch Frcyhöfc , und Freyhäuser, oder sonstige Unbeweg¬
lichkeiten betrist , so in dem ständischen Einlaag - Buche innliegcn , einge-
fl'chrec , und hierdurch den allgemeinen Trauen und Glauben bey denen im
Land begüterten mit scithcro verspührt guter Wirkung vorgesehen haben,
Wir also nunmehro, um auch relxeÄu deren übrig - im Land befindlich -un¬
beweglichen Gütern , welche in die Land -Tafel nicht cingezogen werden kön¬
nen , sondern denen Grundbüchern, wohin selbe umcrthänig stynd , auch der
Vormerkung halber zu unterstehen haben , die behörige Sicherheit zu ver¬
schaffen , und sofort den gemeinen Handl und Wandl auch bey denen Jnnha-
bcrn crmeldter Realitäten durch den gleichmäßigen Weeg einiger verläßli¬
chen und gesicherten Vormerkung zu steuren , nach vernommen- allseitigcr
Behörde , und Uns darüber beschehen- gehorsamstem Bortrag , für gut be¬
funden , und allergnädigst entschlossen haben : Daß , bis eine gleiche Verfas¬
sung seiner Zeit überhaupt auch bey allen übrigen Herrschaften auf dem
Lande hergcstellet werden möge , dermahlen bey allhiesig - gemeiner Stadt
Wien , und denen übrigen in dem Wienerischen Burgfried befindlichen
Grundbüchern sowohl , als bey denen sammeutliche» eine Grundhcrrlichkeit
besitzenden Landesfürstlichen Städt - und Märkten dieses Unsers Erzherzog¬
thums Oesterreich unter der Enns ordentliche Vorwerk- Bücher, wo nicht
solche nach unten vorgcschricbencc Art bereits vorhanden sind , errichtet , und
hiermit es einigermaßen auch auf gleiche Art , wie bey allhiesiger Land -Ta¬
fel , dcrgcstalten gehalten werden solle , daß

Erstens von einer jedwcdcccn crmeldter Grund - Obrigkeiten alle
dahin unterthänige Realitäten samt derenselben Eigcnthümern , und denen
damit sich ereignenden Veränderungen , auch darauf haftenden Beschwerden
dem zu errichtenden Vormerk-Buch ordentlich einverleibt , und zwar die dcr-
malige Besitzer , so in denen bereits vorhandenen Grund -Büchern wirklich
an der Gewehr stehen, samt ihren besitzenden Häusern , oder Grundstücken,
und sonstigen Realitäten , in so weit selbe zu dein ncmlichen Grundbuch
dienstbar seynd , allda eingetragen , oder in die etwa neu zu errichtende Bü¬
cher ohne weiterem sratia übertragen werden , in das künftige aber keiner das
Eigenthum oder sicheren Besitz, als mittels des Vormerk - Briefs überkom-
inra solle ; wo übrigens die Vormerkung , gleichwie auf die Häuser oder
Grundstücke selbst , also auch auf die mittels der Vormerkung darauf hasten¬

de Lapitalia beschehen mag , wobey jedoch weiters zu beobachten kommet , daß
wann der Gläubiger auf ein solches ordentlich vorgemerktes Darlehen von
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einem Dritten Geld aufnehmen will/,er diesem Dritten so viel als daß
aufnehmen wollende Geld betraget/ zu übertragen / oder zu vcrpfändeN/Und
die dicsfällige Lcüions - oder Verpfändungs - Urkund ohne Unterschied / ob
das vorgcmerkte Laxitsl vollständig / oder nur zum Theil verschrieben wor¬
den / bey dem eigenen immobil! , worauf das erste Darlehen beschehen/
gleichfalls vormerken / und dem Vormerk - Buch eintragen zu lassen habt/
wann anderst jemand ein jus reale auf das ce-lirte Lsximl erhalten will.

Andertensist zwar mit der Schätzung deren vorgcmerkten Reali¬
täten sich um so weniger aufzuhaltcn / als genug an denw / daß der Gläubi¬
ger durch Einsehung der Bücher zuverläßig wisse / in wie weit ein Haus/
Grundstuck oder sonstige k-ealicät bereits belastet seye , und er also hiernach
seine Sicherheit selbst ermessen kann ; wobei) jedoch jener in M M des den
24"» ldlovembris 1758. emanirtmLand - Tafel -katentszwischen dem
geistlichen und weltlichen Vermögen bereits vorgesehene Unterschied zu beo¬
bachten ist : daß nämlich die Gläubiger / welche auf ein dcrley denen Geistli¬
chen zugehörig - unterthänigcs Gut ihre Sicherheit suche» / ihre Schuld bey
Strafe der Ungiltigkeit fürmcrkcn zu lassen schuldig seyN / sothane Fürmcr-
kung aber bey geistlichen Stift - Gütern bloß auf die Nutzungen die rechtliche
Wirkung haben solle . So viel aber

Drittensdie auf einem Gut haftende Beschwerden/ oder damit
sich äusserende Veränderungen betrift / so sollen solche samt denen Urkunden,
woher diese von nun an sich in das künftige äusserende Beschwerden / oder
Deränderungcn-entspringen : als Dellsmsnts , LomrsÄM/Heuraths -Brik-
ft / Schankungen/ und sofort in denen Vormerkungs - Büchern ausführlich
eingetragen / auch keiner anderst , als mittels sothanen Vormerkungs - Buchs
ein auf der Sache selbst haftendes Vorrecht erlangen, mithin überhaupt auf
denen ermeldtcr Vormerkung unterliegenden Gütern die sogenannte verschwie¬
gene gcsätzmäßige Pfandschaften , und übrige gewissen Darlehen beygelegte
Vorzüglichkeiten oder sogenannte tsclM L legales H^pockscse , undOs-
äitr privilegistLzu des vorgcmerkten Gläubigers vollständiger Sicherheit
gänzlich aufgehoben scyn ; von welcher Regel Wir einzig und allein die in
nachstehenden §§k>ur iM und i ; w angeführte- ein ganz besonderes Vor¬
zugs-Recht zu genüsscn habende wenige Schulden hiemit ausgenommen ha¬
ben wollen.

BrerkMs : stehet der Vormerkungs - Weeg nicht allein denen neuen,
sondern auch denen alten Gläubigern offen , wovon in dem folgenden Mo
io">° das mehrere enthalten ist ; Massen dadurch der Schuldner , wann er
zu zahlen im Stande ist , noch mehr Zutrauen und Leichtigkeit, Geld aufzu¬
bringen, übcrkommet , wann er aber zu zahlen nicht im Stand ist , ihmcwe-

.nigstens der Nutzen zuwachset , daß er nicht noch tiefer in Schulden versin¬
ke. Damit aber
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Fünftensdie altere lacitL nicht etwa durch die jüngere an ihren
habenden älteren Gerechtsamen gekränket werden , oder wann sie für ihre Si¬
cherheit in Zeiten nicht sorgen , die Schuld dessen sich sechsten beyzumessen,
folglich über niemanden mit Fug sich zu beklagen haben mögen ; So wird al¬
len und jeden , sowohl aus - als innlandischen Gläubigern , welchen eine 1a-
eüL gebühret, hiemit ein ganzes Jahr , und Sechs Wochen von dem ersten
ssumi des künftigen iTd -nAhrs anzurechnen bestimmet, um sichln solcher
Zeit mit all ihrem auf ein - oder anderes in dem Vormerk - Buch eingetrage¬
nes Grundstuck exllacim leZali habenden Sprüchen , sie möge mit einem be --
sonderen Vorrecht versehen seyn oder nicht , bey dem jedes Orts zu errichten¬
den Bormerk - Buch alsogewiß vormerken zu lassen , als , nach Verstiessung
sothaner Frist von einem Jahr und Sechs Wochen , die ältere nicht votge-
merkte iLcitaenicht nur gegen die jüngere vorgemerkte1äcit33 ) sondern
auch gegen die ältere , oder ansonsten immittels neuerdings vorgemerkte
xotkecas expreNLs sich keines Vorrechts mehr zu erfreuen haben , mithin
auch bey diesenxoll rermirium peremptorium sichanmeldendenlacitibdie
Oausula lalvo MS Huocungue ( Mlche vermög des gleich nachfolgenden
kLraZrAxchj bey denen sich in tempore anmeldenden ^ aciti8 beyzurucken
seyn wird ) bey der Fürmerkung hindanngelaffen , und selbe bey dem Vor¬
werk - Buch nur als anderesimpleH^xotkecariimit ihrer etwa nachhin,
und erst dazumah ! erhaltenen Vormerkung angesehen, und von solcher Zeit
geachtet werden , denen unter der Vormundschaft oder fremden Obsorge ste¬
henden Personen aber , wie auch milden Stiftungen in dem Falle , da hier¬
unter etwas verabsäumet worden wäre , sich des daherö ihnen zuwachsenden
Schadens an ihrem Vormünder , oder jenen , so sie zu verwetten hätten, auch
allenfalls an dem Gerichte sechsten,welchem ihre Obsorge anvertraut ist , zu
erholen brvorstehen solle : Jedoch erwerben ^

SechstMs die gesamte älterelacitL , welchesichinner der be¬
stimmten Frist vermerken lassen , durch sothane Vormerkung unter sich , oder
eine gegen der andern noch gegen die ehevor fürgemerkte UxpreHas kein
neues Vorrecht , sondern einer jeden Gerechtsame verbleibet , allerdings im
vorigen Stande , und eben dannenhero wird bey der Einverleibung sochaner
in tempore sich meldenden IHtarUm dieOauürlL s3lv3toria lälvo Me
proprio , und des denen bereits früher vorgemerktenn ^ potkecariis t3m in
HUÄNto , (MM in HU3Üetwa gebührenden Vorrechts , beyzurucken seyn , da¬
mit dieselaoitX IN calu neoeMati8ihrekrioritätem amwch behaupten mö¬
gen , in welchem Falle jedoch auch denen übrigen vorgemerkten H^pockeoa-
rüs ihre Gegen - Behelfe anzubringen bevorstehet , alsresxeÄuwelcher diese
Vormerkung allein zur Nachricht , und Wissenschaft , um sich behöriginviZi-
Uren zu mögen , zu dienen hat ; Dahingegen in Ansehung deren nach Ver¬
kündigung dieses Gesatzes aufgenommenen Geldern, dann wider andere vor-
hinige Gläubiger , welche inner der bestimmten Zeitfrist die Vormerkung
auszuwürken unterlassen haben börsten , hat diese Vormerkung gleich von
dem Tage der Eintragung in das Grundbuch ihre volle Wirkung ; Deme zu- -
folge
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Siebentensunbeschadet dessen , was die ttachherige Mb tzw»
und vermögen , gehet jede allere lacie» , so die Vormerkung inner
einem Jahr Md Sechs Wochen ausgewirket , denen jüngeren Isciris , sie
mögen gleich inner dieser Frist , oder nachher» eine gleiche Vormerkung aus-
gewirkct haben , vor, hingegen alle andere ältere lack« , die sich nicht also
vorgesehen , ihnen nachzugehen haben , jedoch sich auch nach Verstreichung
sothaner Zeit , annoch vormerken zu lassen berechtiget seynd ; So viel aber
die ehcvor vorgemerkte Lxpreff»s betrlft , hat cs bey obiger Unordnung,
daß die Vormerkung der lacitse nur lalvo ^urs ^uocMPs, das ist , mit
Vorbehalt des retpeÄu deren bereits vorgemerktcu , ihNGtamln PLnto,
quzm (zusli etwa gebührenden Vorrechts zu bcschchen DW/scin Verbrechen;
ausser deme giebt der Tag und Stund der Vormerkung in Mn Falle , da cS
um die Befriedigung mehrerer vorgemerkten Gläubigern zu ihm ist , jeMd
allezeit das Vorzugs - Recht.

Achtensist dieser Vormerkung ein jeder fähig ohne Unterschied des
Standes , und ist ingletchen nicht nöthig , daß alle , welche die Schuld , oder
Schuld- Forderung angehet , in die Vormerkung einwilligen , sondern cs ste¬
het einem jeden Gläubiger seine in Händen habende Schuld - Briefe , und
Sprüche auf die Art und Weise , wie in nachfolgenden 9«" vorgesehen
ist , auch ohne seiner Mitgkaubigern oder Schuldners - Einwilligung , sogar
auch in dem Fall, da der Schuldner die Forderung widersprechen stUe, ge¬
gen vorläufig - bewirkender gerichtlichen Auflage,mitEberFürmerkung,
prsenotiren zu lassen bevor. Doch ist auch diesem ohnbenommen , seinen
Widerspruch in das Vermerk-Buch innerhalb z. Jahr und achtzehen Wochen
von der Zeit , da des Gegentheils Anforderung vorgemerket worden, anzu-
r . chnen , eintragcnzu lassen , welchen hiernichst der etwa darüber erfolgende
Richterliche Ausspruch , oder gütige Vergleich gleichfalls einzuveklciben ist,
also zwar, daß eine dergleichen ohne Einwilligung des Schuldners besche-
hene fürgemerktc Post erst nach verflossenen Dreh Jahren , Achtzehen Wochen,
wann in dieser Zwischenzeit der Widerspruch nicht erfolget , bey dem Vor¬
merk - Buch für iU<zuiä zu Halten ; es wäre dann Sache , das der Schuldner
sich zu der Forderung immittels bekennet, oder aber die llnsl richterlicheEr¬
kanntnuß inlavoremdes Gläubigers noch vor angcsetzter Frist deren Dreh
Jahren Achtzehen Wochen ergangen , und vorgemerket worden wäre : Ao-
ftrne aber der Widerspruch zu rechter Zeit eingeleget worden , sö kann die
Ill^uiäität nicht anderst , als durch den richterlichen Ausspruch , oder wann
der Schuldner von seinem Widerspruch abstunde , und dieses dem Dormerk-
Buch einverleibet wurde , erhalten werden ; woferne nun die fütgemerkte
Post auf ein oder andere Art ihre I^-guiäität erreichet , so übeckommet selbe
das Vorrecht gleich von der Zeit der ersten Eintragung : Belangend

. Neuntens die Beschaffenheit deren vorgemerkt werden mögende»
Schuld - Forderungen, so ist in Zukunft zu einem der Vormerkung fähigen
Schuld - Scheine erforderlich, daß
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Erstens : das Grundstück , Gült , oder Gut , worauf die Versicherung
hasten solle , nebst der Ursache, woher die Schuld entsprungen , deutlich be¬
nennet , und auSgedrucket;

ZweytenS : dieBefugnnß, den Anspruch vormerken zulasten, ausdrück¬
lich bcygefüget , und endlichen

Drittens : de^Wuld - Brief von zweyen Zeugen mitgefcrtiget werde;
welch . sich auf einen dergleichen Schuld-Schein gründen,
diese können dcmFWmcrk - Buch alsogleich einverleibet werden , und haben
sich die Parthcyen lediglich bey dem betreffendenGrund- Buch zu melden,we¬
gen all - übrigen auf eine nicht VormerkungsfähigeObligation, Wechsel-
brief, Auszugel, oder anderesInttrumenrumsich gründenden Sprüchen hin¬
gegen solle eine ordentliche Klag eingcrcichet, in selbiger zugleich die Für¬
merkung anverlsnget , hierüber von der Grund- Obrigkeit der Bescheid der
Ordnung nach ertheilet, und die cingeklagte Forderung immittels alsogleich
vorgemerket , auch dem Bescheid solches beygesetzet , sohin die Klag dem
Schuldner innerhalb 14. Lägen alsogewiß zmxeywrt werden , als im wi¬
drigen die beschehene Fürmerkung ihre Kraft von selbst verliehrcn solle ; Be¬
treffend endlichen jene Forderungen , weiche dermalen in ins verfangen scynd,
ist deren Fürmerkung mittels cinrrichenden besonderen Anbringens anzusu¬
chen : und gleichwie

Aehentenö bey Einführung dieser Vormerk - Bücher der Haupt-
Endzweck dahin gehet , jeden , so daraufbauet, so viel die Gerecht - und Bil¬
ligkeit es nur immer gestattet , gegen alle Einwendungen und Ausflüchten
seines Schuldners vollständig sicher zu stellen , also sollen zwar ihme Schuld¬
ner die gegen einen fürgemerkten , mit obigen Erfordernißen versehenen
Schuld - Schein etwa habende rechtliche Wohlthatcn ohnbenommen seyn,
doch ihme der Last des Beweises,auch , wann davon in dem Schuld - Briefe
nichts enthalten , obliegen , und ohne einigen Aufschub auf Anruffen des
Gläubigers wider ihn Schuldner verhänget werden , was die Gerichts-Ord¬
nung mit sich bringet.

EllftMs : stken aus der eigenen Betrachtung alle einem Gut ent¬
weder bereits anklebende , oder künftighin beygelegt werden wollendeEi¬
genschaften , und Beschwerden , Mithin alle8ulMutiones , 8ervltutss,
oder andere Onsrs , was immer Namen sie haben mögen , dem Vormerk-
Buch ordentlich eingetragen , reixeöludes allhiesig - gemeiner Stadt Wien
Grund - Buch aber anbey auch jenes , was Hierinfalls , vermög Eingangs
angezvhenen Land -Tafel -kstsnts §kd° v2°>« L izc -<> verordnet worden , >
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auf das genaueste beobachtet, und deme relpoÄivä auch von dem alihie-
flgcn Stadt - Rath nachgelcbct werden ; ferners und

Zwölftens : Um so viel die Belästigung dieses oder jenes Gut-
betrist , zu verhüten , daß wegen Absonderung deren Gütern zwischen denen
Gläubigern eines »ermöglichen Erblassers, und denen Gläubigern eines ver¬
schuldeten Erdens des Vorzugs halber kein Streit entstehe; so wollen Wir
denen ersteren ein ganzes Jahr vom Tag des erfolgten Erbschafts-Antritts
anbcraumct haben , um auf des Erblassers Güter die Vormerkung erlangen
zu können , nach dessen Vcrstreichung selbe ihre Saumfeeligkeit sich sechsten
beyzumeffen hätten. Don der oben §^° Drittens festgesetzten Regel , daß
fürvhin denen verschwiegenenGcsatzmäßigen Verpfändungen der von Rechts¬
und Gcwohnheits wegen ihnen bis nun zugckommene Vorzug benommen
seyn solle ; nehmen Wir

Dreyzehentens : Die Landes- Anlaagen aus , doch allein jene,
welche von denen letzteren dreyen Jahren herrühren, und deren Betrag mit¬
hin von dem treuherzigen Gläubiger unschwer ausfindig gemachct werden
kann , Massen für die übrige der , so sie hätte eintreiben sollen , und in deren
Eintreibung saumseelig gewesen , zu stehen haben wird , und zwar dergestalt,
daß der Ausstand nur bey jenemimmobil ! , wo sicher haftet, und keines¬
wegs bey einem andern , obschon dem nämlichen Eigentümer zugehörigen
Gut erholet werden solle ; Wie Wir daun auch

DlEeherfteNs t wegen deren Resten die uns verreMete Diener
schuldig verbleiben därften , noch bey denen Pachtern , Lieferanten, oder bey
jenen , welche sonsten mit dems-rarioverflochten seynd , wegen nicht ent¬
richteter MaUth - Gebühr , noch auchex Lapjts ssurjz krlmipllariszum
Nachthetl des vorgemecktcn Gläubigers gar kein Vorrecht Uns zueignen,
sondern Wir wollen allein

Funfzehmtms: von oberwähnter Regel nebst denen dreyjährigen
Landes - Anlaagcn noch ausnehmen die auf die letztere Krankheit , auf die
Beerdigung , Errichtung der Vermögens -Verzcichnuß oder Inventar» für
die LommWrien , und gerichtliche Dbsorger, oderLurstoresbenöthigte
Unkosten , dann die Besoldungen und Kostgelder deren Dienstbothen, wann
selbe drey Jahr nicht übersteigen , alle übrige von denen Gesetzen eingefuhr-
te Pfands- Gerechtsame aber sollen hicmit

Sechzehmtens : in Ansehung deren in dem Vormerkbuch innlie-
gendcn unbeweglichen Gütern um Willen sie mit dem bey Einführung dieses
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VornmklMgs- IlMuki vor Augen habenden heilsamen Endzwecks sich nicht
vereinbaren lassen , gänzlichen aufgehoben seyn : Wordurch Wir jedoch

SieberrzehentcnS : ihrer Kraft und Wirkung in Ansehungde¬
ren bewegliche» Gütern nichts benommen haben , wohl aber zu mehrerer
Vorsorge / daß Niemanden von wegen Aufhebung der crstcren ein Schaden
zuwach,en möge / annoch nachfolgende Erläuterung besingen wollen ; Laß

Achtzehentens : jene Ansprüche/wann gleich die Verfall - oder
Zahlungs - Zeit noch nicht vorhanden , nach Maaßgcbung der in § ^°. 8^°be-
schehenenVorsehung vvrgemerket werden mögen / mithin wann es nichtbe-
schiehet / der Saumfeelige sichsechsten beyzuinessen babe/ wann thmc inzwi¬
schenandere Vorkommen.

Reunzehkütens : hat der Richter für die Sicherheit des denen
minderjährigen Kindern oder kupillen angefallenen Väter - Mütter - oderson¬
stigen Vermögens von Amts wegen zu sorgen ; dannenhero solle bey denen
Abhandlungen hierauf besonder- reüeÄlrt , und die Sperr nicht eher/als
bis die Sicherheit hergestellct ist , abgethan werden/als im wdrigen dasGe¬
richt vor allen Schaden zu hasten schuldig seyn solle ; und damit «berauch/
so viel das kMerilum betrift / die Obsorg gcpstogen werden möge ; als
wird . allen Vätern und Gerhaben anbefohlen / das ihren minderjährigen
Kinder» / oder kuMn zustehende Vermöge» / worüber bey Gericht annoch
keine Verzeichnis eingeleget , oder Raittung gepflogen wordM , innerhalb
zwey Monat von dem in §'"°. fünften- angesctzten Isrmlno -> ^uo , bey
Ivo. Lucaten Pönfallanzuzeigen.

Zmnzrgssens : sollen in dem Falle/da die sich verheurathete Per¬
son ihr Gut sechsten zu verwalten noch nicht im Stande ist / diejenige , wel¬
chen nach Bewandmiß dessen Obsorge , oblieget , als Eltern, Gerhaben und
Ober - Gerhaben der Bormerknng halber die nöthige Vorsehung zu thun ,
noch mehr aber die Richter ein solches alsdann sich angelegen seyn zu lassen
gehalten seyn , wann der sich verheurathete Vater oder Mutter von dem Ver¬
mögen deren unmündigen Kindern erster Ehe etwas in Händen hätten, als
welches vorzüglich von ihme Richter in Sicherheit zu stellen ist , widrigen
falls er sothancn Kindern erster Che dafür zu haften hat . Zu mehrerer
Versicherung des Vermögens der unmündigen - minderjährigen , und anderen
Personen , so ihr Hab und Gut sechsten nicht verwalten können ; Wollen
Wir

Cm undzwiMMsteNs : nebst Bestätigung alles dessen, was de-
renthalben die GerhabschaftS - Ordnung und die außer selber in Sachen ver-
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schiedentlich erlassene Landesftrstliche Verordnungen ohnedeme vermögen,
anmit verordnet haben . Laß längstens drcy Monate nach Verstiessung der
jährlichen Verwaltung von jedem Gerhaben dem Richter die Rechnung
«bergeben , und zur Sicherheit des kuxlllens daö nöthige vorgckehret wer¬
den , auch , um es vor das vergangene thun zu können , der Richter die
annoch ohnerledigte Rechnungen inner der denen alten Schulden bestimm¬
ten Zeit- Frist durchgehen , und wann sothanc Zeit um verläßlich zu wisse,,,
was der Gerhab , oder Obsorger der seiner Obsorge anvertrauten P :r,on
relwe , zu kurz wäre , dieselbe sodann mittels einer 6ensrsl - Vormerkung
vor Schaden zu verwahren bedacht seyn solle ; Und wiezumalen

Zweyundzuxmzigstms : em Zweifel entstehen könnte , theils
ok die mit einer besonder « persönlichen Befugnuß begabte Gläubiger führo-
hin sich dieser ihrer Befugnuß noch weiters zu erfreuen , theils ob nicht we¬
nigstens die durch Gesetze eingcführte Pfandschasts - Rechten ohnmittelbac
nach denen vorgemerkten Posten ein Vorzugs - Recht haben , und theils end¬
lichen , wie in Ansehung deren Gütern, wo keine Vormerkung statt hat,
denen mit derley gesetzmäßigen Pfandschasteu versehenen Personen nach so-
thaner Pfandschaften - Aufhebung bey denen in die Vormerkung gezogenen
Gütern eine sonstige vorzügliche Sicherheit verschaffet werden möge ; Als
wollen Wir zu Hebung vvrbesagter Anständen hiemit verordnet haben : daß
die mit einer peinlichen besonderen Befugnuß versehene Schuld -Forderun¬
gen dieselbe forthin geniesten mögen , und obschon die Gesetzmäßige Pfand-
jchasten bey denen der Vormerkung unterliegenden rsMäten zum Nachtheile
deren fürgemerkten . Posten eines Vorrechts sich nicht zu erfreuen haben , so
sollen denenselben jedoch nach allen fürgemerkten Posten so wohl bey denen
Grundstücken , als in Ansehung des übrigen Vermögens des Schuldners
ihre rechtliche Kraft noch fernecs verbleiben : Um damit aber

Dreh imd DtilWstells l wegen derenInteressen , welche von
dem vvrgemerkten6»xits! gebühren , kein Anstand seyn möge ; Sv wollen
Wir gerechtest verordnet haben , daß demInteresse , wann der Gläubiger
solches bey dem Schuldner durch längere Zeit, als durch drcy Jahre frey-
willig hat anschwellen lassen , nur auf drey Jahre das Vorrecht gebühren
solle , welches derHaupt- 8ummzu statten kommet ; wofern aber der6re-
ckitornach Verlaufderen drey Jahren dieInteressen gerichtlich eingeklagct,
und an Fortsetzung derLxecuüonseines Orts nichts hat crwindcn lassen,
in diesem Falle behalten die auch durch mehrere Jahre ausständigeInteresse
das Vorrecht, gleich jenem , welche inner ; denen drcy Jahren angeschwollen
seynd;

Wohingegen das uneingeklagte über drey Jahre ausständigeInteresse
allen andern sürgemcrkten Posten, und denen davon durch drey Jahr -Gänge
ausständigenInteressen nachzugehm , nach deren Bezahlung jedoch wieder«

L umen



Men in die Ordnung , wiedasO -lxitÄ fürgcmerket ist , eilhutretcn hat ,
und weiters bezahlet werden solle.

Bier und zwanztgstens : haben Wr - zwar zu gesicherter Erfül¬
lung dieses Vormerkungs- Werks bey denen sammemlich - betreffcnden Grund¬
büchern ein ordentliches Vormerk - md Instrumenten- Buch neuerd-ngen
rinzuführen ohnentbchrlich erachtet , zumahlcn aber aüs denen von denen
«Wer in Wien befindlichen Grund - Obrigkeiten , wie auch von denen Lan¬
desfürstlichen Ortschaften sohin von Unserer Niederösterrcichischcn Regie¬
rung diesfalls abgefordert- und erstatteten Berichten zu ersehen gewesen : daß
gleichwie bey gemeiner Stadt Wien Grundbuch , also auch fast bey allen
übrigen « in diesem Grundbuchs - Geschäfte drcy Bücher , nemlich i "°. das
Dienst- oder Grundbuch, worinnen das unbewegliche Gut samt dem Namen
deskoüessorir mit retsrirung auf das koliumdes Gewehr - Buchs vorgc-
fchrleben 2 ^°. das Gewehr - Buch, allwo des koüdstvns tiruluv xostiäsn-
äi zu dessenI -eUkimsüoa samt denen hierzu erforderlichen Instrumenten,
eingetragen » wie auch die hierauf haftende oners mit Beziehung auf das
sogenannte Satz - Buch angemerkter sich befinden , und endlichen z '" das
besondere Satz -Buch selbstm, in welchem alle auf solch unbeweglichen Gut
haftende von Zelt zu Zeit ausgebürdteoners rerlia kcunstum xrioritatem
remxoriamit denen allda ebenfalls eingeschriebenen - oder aufbehaltenenhierzu
gehörigenInstrumentenvorgcmerktt sich befinden, ordentlich bis anhcro ge-
führet werden , welche drcy Bücher all jenes , was ein Dvrmerk -mit dem
Instrumenten -Buch in sich begreiffen solle , in der That vollkommen enthal¬
tet ; Als lassen Wir es bey solcher Anzahl und Gattung deren Büchern , und -
derensilben - genauer guten ÄIrnixulstion, um denen Grund - Obrigkeiten
all weitere Uukösten und Weitschichtigkeiteu abzuweuden , fernershin , jedoch-
dergestalt , allergnädigst bewenden, daß nicht nur solche Bücher mit aller
Genau - und Richtigkeit auf öbbcmcldt sichere Art stätshin besorget , wie
auch an jenen Orten , wo diese drey Bücher und Ordnung noch nicht ein-
geführet wäre, mit gleicher Beobachtung alsvbald , und zwar längstens bis
i ' -" ^unü künftigen 1766"» Jahrs beysv . Omaten Pönfal hergestellet wer¬
den , wie dann auch im- widrigen Sic Grund - Obrigkeiten für allen etwa-
durch dieSfällige Unrichtig - und Unverläßlichkcit denen Partheyen zuwachscn-
den Nachtheil zu haften allerdings angehalten- seyn sollen. Wo übrigens

Schlüßlichcn, und Fünf und zwanzigstens : es in Betreff
der Vormerkungs- und dicSfälliger ( .'»stier - oder Abthuungs - Iaxm bey der
bisher» hergebrachten Obier-vanr sein vollständiges Verbleiben, ohne einiger
hiermit zu machen gedenkender Abänderung , haben solle ; annebenS solle
gegenwätig pudlicirtks Ersatz und Einrichtung vom I "° ^unü künftig
1766«" Jahrs , als dem ternüno aquo ihren Anfang nehmen , und von
solcher Zeit die vollkommene Wirkung , oder Beobachtung zugleich bey al¬
len betreffenden Ortschaften, und oben berührten ' Grund - Obrigkeiten er-



So zu jedermännjglich Wissen , Nachricht , und Wahrnung hie-
mit kund gemacht wird ; Es beschiehet auch hieran Unser ernstlicher Wil¬
len und Meinung. Gegeben in Unserer Kayserl. Königs Haupt - und
R-euäenr- Stadt Wien den I «" Monats - Tag Septembris Jm 1765““
Unserer Reiche im fünf und zwanzigsten Jahre.

Franz Ferd. Graf v. Schramnkach
Statthalter.

Thomas Ignaz Edler von Pöck
Lanzler.

C/ominifflö SacraeCaefareo-Regiae
Majeftatis in Confilio.

Joseph de Carriere

Franz Joseph Matsch.
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